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Kurze Sachverhaltsschilderung / Inhaltsverzeichnis: 

 

In der Anfrage vom 06.09.2016 wurden einige Fragen bezüglich der Auswirkungen 
der Starkregenereignisse im Juni 2016 in Ortschaften Bislich, Rees, Haffen und 
Mehr gestellt. Aufgrund von zwei aufeinanderfolgenden Starkregenereignissen
Anfang und Ende Juni 2016 kam es in der Folge in den betroffenen Gebieten zu 
erhöhten Grundwasserständen.  

 

Im Einzelnen bezog sich die Anfrage auf folgende Themen: 

- Veränderung des Grabensystems und Richtigkeit des Wassermanagements, 

- Wasserrechtliche Auflagen der Planfeststellung, 

- Wasserrückhaltung in den Baggerseen und daraus resultierende hydrologische 
  und ökologische Folgen, 

- Auswirkungen auf die Sicherheit der noch nicht sanierten Deichabschnitte. 
 

Die Zuständigkeit für die Genehmigung und die Überwachung des Grabensystems 
und der Abgrabungen liegt beim Kreis Kleve. Die Unterhaltung des Grabensystems 
obliegt dem Deichverband Bislich-Landesgrenze. Aus diesem Grund wurden sowohl 
der Kreis Kleve als auch den Deichverband um Bericht anlässlich der Anfrage
gebeten. Die Beantwortung der Anfrage erfolgt aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 06.09.2016 

- Antwort der Bezirksregierung Düsseldorf 14.11.2016 

- Abgrabungsgenehmigung/ Plangenehmigung vom 15. Aug. 
1977, Az.: 51.2.2.02.21-64/73  

- Plangenehmigung für die 1. Erweiterung vom 31. Jan. 1983, 
Az.: 51.2.7.02.21-24/81 

 

 

 



  

Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat Düsseldorf
Geschäftszimmer 379, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf

An die Regierungspräsidentin 

Anne Lütkes 
Im Haus

 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
 im Regionalrat Düsseldorf

 Bezirksregierung Düsseldorf
 Geschäftszimmer 379
 Cecilienallee 2
 40474 Düsseldorf

 Tel.: 0211/475-2906
 Fax: 0211/475-2964 
 gruene.regionalrat@brd.nrw.de

Düsseldorf 06.09.16

Anfrage zur Situation der Entwässerung im Bereich der Ortschaften Bislich, 
Rees, Haffen und Mehr nach einem Starkregenereignis

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin,

aufgrund  eines  Starkregenereignisses  Anfang  Juni  16 wurden  die  Ortschaften der  Stadt
Rees,  Bislich,  Haffen  und  Mehr  stark  betroffen.  Zu  beobachten  war  auch  für  nicht
Sachkundige, dass das Wasser extrem lange (mehrere Wochen) in den Wiesen stand.

Die Folgen des Starkregens waren u.a. der Einbruch von Grundwasser in die Gebäude und
Keller der Ortschaften Bislich, Haffen und Mehr. 

Nach einigen Verzögerungen hat es dann eine Bürgerversammlung am 24.08.16 in Haffen
gegeben,  wo  für  die  Bürgerinnen  und  Bürger  das  Geschehen  und  auch  ein  Stück
Ursachenforschung in Form einer Präsentation des Deichverbandes aufgearbeitet wurde.

Das  Zusammentreffen  mehrerer  problematischer  Umstände  (Starkregen  und  hoher
Rheinpegelstand) veranlasst uns, die an diesem Abend getroffenen Aussagen des Podiums
und die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu der folgenden Anfrage an die Bezirksregierung
Düsseldorf:

Einleitung:

Nach den schweren Regenfällen konnte man beobachten, dass das Wasser in den Gräben
stand, diese überliefen und/ oder offenbar nicht durchgängig durchlässig waren. Auch von
entgegengesetzter  Gefällerichtung  war  die  Sprache.  Das  ehemals  funktionsfähige
Grabensystem des Polders hat offensichtlich nicht mehr funktioniert. 



Richtigkeit des Wassermanagements?

Das Oberflächenwasser wurde nicht wie früher in die Vorfluter Haffen´sche - Landwehr und
anschließend mit Hilfe eines Pumpwerkes in den Rhein abgeführt, sondern nach Aussagen
des Deichverbandes in dem Baggersee „Reeser-Meer“ geparkt.

Begründet  wurde  dies  vom  Deichverband  einmal  damit,  das  Wasser im  Gebiet
zurückzuhalten (Oberlieger schützt Unterlieger) und mit der Ersparnis von Pumpkosten für
die Gebührenzahler. Selbst als die Seen den höchsten Pegel erreicht hatten, wurde nach
Aussage zahlreicher Bürgerinnen und Bürger nicht gepumpt.

Dieses Wassermanagement des „Wasserparkens“ durch den Deichverband wird von
der Bevölkerung als eine der wesentlichen Ursachen für die Überflutung Ihrer Keller
angenommen.  In  der  Tat  stand  das  Wasser  wochenlang  auch  auf  den  angrenzenden
Feldern.

Veränderung des Grabensystems
In  der  Präsentation  des  Deichverbandes  wurde  eine  Grafik  gezeigt,  welche  das  alte
ehemalige Grabensystem des Polders zeigt. Die in rot dargestellten Gräben sind durch die
Abgrabung „Reeser Meer“ entfallen. Darunter ein wichtiger Hauptkanal der Entwässerung,
der mit der Ausbaggerung in den Abgrabungssee übergegangen ist ?

Grafik Präsentation Deichverbandes S 37 – rot dargestellte Gräben sind entfallen

Die wasserrechtlichen Auflagen nicht kontrolliert?

Es wurde an diesem Abend die Aussage getätigt, dass niemand die Auflagen (wohl aus dem
Genehmigungsverfahren?),  die  Neuanlage/  oder  den  Ersatz  für  den  entfallenden
Entwässerungsgraben  kontrolliert  habe,  geschweige  denn  die Funktionsfähigkeit
nachgewiesen  wurde.  Auch Unterhalt  und Pflege  durch die  Firma Holemans seien  nicht
gewährleistetet worden. 
Deshalb musste in dieser Situation vor Ort ein Notgraben parallel dieses Grabens von der
Deichschau angelegt werden.

Wasserrechtliche Auflagen der Planfeststellung

 Welche  wasserrechtlichen  Auflagen  hat  es  bei  der  Planfeststellung  des  „Reeser
Meeres“  und  der  späteren  „Süderweiterung“  gegeben?  Wir  bitten alle  Auflagen
aufzuführen.

 Welche Behörde/n hat /haben die Auflagen und deren Umsetzung kontrolliert?



 Welche wasserrechtlichen Gutachten sind beigebracht worden? 
 Welche Behörden haben die Plausibilität möglicher Gutachten geprüft?

Baggerseen als Wasserrückhaltebecken?

 Wer  gab  die  Anweisung  oder  Genehmigung,  das Oberflächenwasser  in  die
Kiesseen  zu  leiten  und  diese  quasi  als  Wasserrückhaltebecken
umzufunktionieren?

 An welchen Baggerseen wird/ wurde so ebenfalls verfahren? Bitte alle Maßnahmen
nennen.

 Wie viele Wochen wurde so verfahren?
 Warum hat man so verfahren, obwohl der Rhein noch aufnahmefähig war?
 Aufgrund welcher hydrogeologischer Fachgutachten wurde so entschieden?
 Wurde im Rahmen der Genehmigung der Kiesabgrabungen ein Grundwassermodell

erstellt? Wurde insbesondere die Beeinflussung von Gebäuden untersucht? Wurden
Auswirkungen  auf  das  ursprüngliche  Entwässerungssystem  geprüft?  Welche
räumliche Abgrenzung besitzt das Grundwassermodell?

 Wenn ja:  Wurde das Grundwassermodell  für  das  Aufgeben  des Abpumpens  neu
aufgestellt?

Folgen des Wasserparkens? Hydrologische und Ökologische

 Welche Erkenntnisse liegen zur Interaktion der Kiesseen mit dem Rheinpegelstand
und  damit  in  Verbindung,  dem  Anstieg  oder  Abfall  des  Grundwasserstandes  in
diesem Gebiet vor?

 Kann  das  „Wasserparken“  ursächlich  mit  dem  hohen  Anstieg  des
Grundwasserstandes zusammenhängen?

 Wenn Nein, auf welche Fachgutachten stützt man sich?
 Wenn Ja, welche Konsequenzen werden daraus gezogen?

Verschlechterungsverbot für die Grundwasserkörper nach WRRL

 Mit  dem  Einleiten  von  Grabenwasser  in  den  Kiessee  werden  landwirtschaftliche
Pestizide und Nährstoffe eingetragen. Der Baggersee steht dauerhaft im Austausch
mit dem Grundwasserleiter.

 Sehen Sie  hier  das Verschlechterungsverbot  für  die Grundwasserkörper  nach der
WRRL berührt?

 Wenn Nein, mit welcher Begründung?
 Wenn Ja, was ist die Konsequenz?

Auswirkungen auf die Sicherheit der noch nicht sanierten Deichabschnitte

 Kann der wochenlange hohe Grundwasserstand Auswirkung auf die Standsicherheit
der noch nicht sanierten Deichabschnitte haben? 

 Wird die Deichüberwachung hier intensiviert?

Links: 
Präsentation des Deichverbandes Bislich Landesgrenze:
http://www.rees-erleben.de/pdf/Starkregen_Haffen.pdf

Bericht von der Bürgerversammlung:
http://www.derwesten.de/staedte/emmerich/starkregen-in-haffen-viele-fragen-sind-noch-offen-id12134033.html

Wir bedanken uns für die Beantwortung unserer Anfrage im Vorraus.

Manfred Krause, 
Sprecher der Fraktion

http://www.derwesten.de/staedte/emmerich/starkregen-in-haffen-viele-fragen-sind-noch-offen-id12134033.html
http://www.rees-erleben.de/pdf/Starkregen_Haffen.pdf
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Anfrage zur Situation der Entwässerung im Bereich der Ortschaf-
ten Bislich, Rees, Haffen und Mehr nach zwei Starkregenereignis-
sen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Krause, 

 

in Ihrer Anfrage vom 06.09.2016 stellten Sie zahlreiche Fragen bezüg-
lich der Auswirkungen der Starkregenereignisse im Juni 2016 in den 
Ortschaften Bislich, Rees, Haffen und Mehr. Frau Regierungspräsidentin 
Lütkes bat mich, Ihre Anfrage zu beantworten.  

Die Zuständigkeit für die Genehmigung und die Überwachung des Gra-
bensystems und der Abgrabungen liegt beim Kreis Kleve. Die Unterhal-
tung des Grabensystems obliegt dem Deichverband Bislich-
Landesgrenze. Aus diesem Grund bat ich sowohl den Kreis Kleve als 
auch den Deichverband um Bericht anlässlich Ihrer Anfrage.  

Nach Vorlage der Berichte beantworte ich Ihre Anfrage wie folgt.  

 

Veränderung des Grabensystems und Richtigkeit des Wasserma-

nagements 

Es ist zutreffend, dass ein Vorflutgraben aus der Ortschaft Haffen zum 
Vorflutgewässer Haffen'sche Landwehr im Zuge der Abgrabung Reeser 
Meer - Süderweiterung abgegraben worden ist. Auf der Grundlage der 
Vorgaben der damals zuständigen Deichschau Haffen wurde entlang 
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des Westufers der Abgrabung eine neue Vorflut zur Haffen'schen Land-
wehr angelegt. 

Nach dem Starkregenereignis vom 03. Juni konnten die Gräben die 
abzuleitenden Wassermassen jedoch nicht aufnehmen, da innerhalb 
eines kurzen Zeitraumes auf begrenztem Raum mehr als das Zwanzig-
fache des im Bereich insgesamt vorhandenen Vorflutvolumens nieder-
ging. Infolgedessen wurde im Rahmen einer „Notfallmaßnahme" ein 
Graben angelegt und das Oberflächenwasser direkt in das Abgrabungs-
gewässer geleitet. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Schleuse am Schöpfwerk Haffen'sche 
Landwehr wegen des hohen Wasserstandes im Rhein bereits geschlos-
sen, so dass ein freies Abfließen der Landwehr nicht mehr möglich war. 
Durch das Hochwassermanagement, d.h. durch die Nutzung des Ree-
ser Meeres als Retentionsraum konnte zu dem Zeitpunkt die permanen-
te Vorflut im Hinterland durch die Haffen'sche Landwehr und das Hage-
ner Meer aufrechterhalten werden. 

Die Vorflut im Einzugsgebiet der Bislicher Ley wurde über das neue 
Schöpfwerk Lohrwardt sichergestellt. 

Zwischen dem Wasser- und Retentionsraummanagement und dem 
Volllaufen von Kellern in der Ortschaft Haffen besteht somit kein Kau-
salzusammenhang. 

 

Wasserrechtliche Auflagen der Planfeststellung 

Am Abgrabungsstandort „Reeser Meer - Süd" werden weiterhin die 
nichtenergetischen Rohstoffe Sand und Kies gewonnen. Der Abgra-
bungsstandort wird daher laufend von der für die Überwachung der 
Abgrabung zuständigen Behörde des Kreises Kleve kontrolliert. Die 
Aussagen, dass die Auflagen aus dem Genehmigungsverfahren nicht 
kontrolliert und die Funktionsfähigkeit des lokalen Gewässersystems 
nicht nachgewiesen wurde, können von hier aus nicht nachvollzogen 
werden. 

Der Vollständigkeit halber werden die Nebenbestimmungen der seitens 
der damals zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf erteilten ersten 
Abgrabungsgenehmigung/ Plangenehmigung vom 15. Aug. 1977, Az.: 
51.2.2.02.21-64/73 und der Plangenehmigung für die 1. Erweiterung 
vom 31. Jan. 1983, Az.: 51.2.7.02.21-24/81 als Anlage mit der Bitte um 
Kenntnisnahme beigefügt.  
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Bezüglich der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen bestätigt der Deich-
verband Bislich-Landesgrenze, dass die Gräben des Verbandes jährlich 
turnusgemäß unterhalten werden — allerdings unter Berücksichtigung 
der im Landeswassergesetz vorgeschriebenen „Blauen Richtlinie" 
(Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein-
Westfalen) und aus Gründen des Natur- und Artenschutzes i.d.R. nicht 
vor dem 15. Juni jedes Jahres. Der Deichverband weist außerdem 
darauf hin, dass die Pumpen des Schöpfwerkes betriebsbereit sind und 
der Bereich der Haffen‘schen Landwehr vor dem Schöpfwerk bei Bedarf 
entschlammt wird. 

 

Wasserrückhaltung in den Baggerseen  

Nach vorliegenden Erkenntnissen handelte es sich hierbei um eine 
Maßnahme zur Gefahrenabwehr, die vor Ort zwischen dem Deichver-
band und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rees abgestimmt und 
unter Beteiligung des Abgrabungsunternehmers mit dessen schwerem 
Gerät vorgenommen wurde. Die Genehmigung erfolgte durch den Kreis 
Kleve. 

Die fachliche Grundlage für diese Entscheidung bildete das im Zuge der 
Erstellung der Genehmigungsplanung der Beantragung der Abgrabun-
gen Reeser Meer vorgelegte hydrologische Gutachten des Ingenieurbü-
ros „Borchert + Lange“ unter Berücksichtigung der Ergebnisse eines 
begleitenden Arbeitskreises „Hochwasserschutz Reeser Meer“, beste-
hend aus: Stadt Rees, Kreis Kleve, Staatliches Umweltamt (heute Be-
zirksregierung Düsseldorf, Dezernat 54), Naturschutzzentrum im Kreis 
Kleve und Antragsteller NKSB. 

Im Einzugsgebiet der Haffen‘schen Landwehr wurde auch in anderen 
Abschnitten Oberflächenwasser in die Kiesseen eingeleitet: im Kreis 
Kleve an der Nord- und der Südsee des Reeser Meeres und im Kreis 
Wesel in alle Baggerseen, die im dauerhaften wasserwirtschaftlichen 
Zusammenhang mit den Gewässerläufen im Einzugsgebiet der Haf-
fen‘schen Landwehr stehen.  

Durch diese Verfahrensweise wurde die extreme Niederschlagssituation 
in Haffen und Mehr erheblich entschärft und ein positiver Effekt für 
Unterlieger durch Rückhalt erzeugt. 

Insgesamt wurde das Oberflächenwasser für 16 Tage aus der Haf-
fen‘schen Landwehr in die Kiesseen geleitet. Im Gegenzug wurde im 
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Anschluss für ca. 50 Tage das Wasser aus den Kiesseen in die Vorflut 
eingeleitet und damit der Seewasserstand in Summe abgesenkt. Auch 
der Grundwasserzustrom in die Kiesseen erfuhr so zusätzlich aktiv ein 
Ablass über die Haffen‘sche Landwehr in den Reeser Altrhein. In der 
Summe hat der Deichverband durch das kurzfristige Einleiten von Ober-
flächenwasser in die Kiesseen und den anschließenden, zeitlich wesent-
lich längeren, Abfluss des Seewassers in die Vorflut die Wasserstände 
der Kiesseen abgesenkt. 

Das Pumpwerk an der Haffen‘schen Landwehr pumpt Oberflächenwas-
ser von der Landseite des Deiches auf die Wasserseite in den Rhein, 
wenn der freie Abfluss der Haffen‘schen Landwehr in den Rhein auf-
grund der entsprechend hohen Wasserstände des Rheins unterbrochen 
ist und sich das Wasser der Haffen‘schen Landwehr entsprechend 
aufstaut. Aufgrund der Ableitung des Wassers in die Abgrabungsseen 
erfolgte dieser Aufstau nicht. Damit wurde der für ein Pumpen von Was-
ser im Pumpwerk erforderliche Wasserspiegel nicht erreicht. Ein Ein-
fluss des Pumpwerkbetriebs auf die Grundwasserstände ist nicht er-
kennbar. Darüber hinaus ist das Erfordernis des Pumpwerkbetriebes 
nicht gekoppelt an die „Aufnahmekapazität“ des Rheins.  

Im Übrigen hat mir der Deichverband bestätigt, dass das Pumpwerk 
funktionsfähig und betriebsbereit ist. 

 

Hydrologische und ökologische Folgen des Wasserparkens 

Die Grundwassersituation im dem betroffenen Bereich wird von den 
jeweiligen Wasserständen des Rheinstromes beeinflusst. Bei niedrigen 
und mittleren Wasserständen im Rhein ist die Grundwasserfließrichtung 
zum Rheinstrom hin. Bei Rheinhochwässern kehrt sich die Grundwas-
serfließrichtung um. Aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit des 
Grundwassers machen sich die Auswirkungen auf den Grundwasser-
stand im Deichhinterland erst um einige Tage verzögert bemerkbar. 

Zum Zeitpunkt der Starkregenereignisse führte der Rhein von Ende Mai 
bis Anfang Juli (wie auch schon vorher zeitweise im Januar, Februar, 
März, April) hohe Wasserstände, die die Grundwassersituation, wie 
zuvor beschrieben, beeinflusste. Erhöhte Grundwasserstände im Deich-
hinterland sind i.d.R. hierauf zurückzuführen. 

Länger stehendes Wasser auf der Erdoberfläche ist durch die im Be-
reich Haffen vorherrschenden lehmigen Oberbodenschichten begründet. 
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Die Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser erfolgt nur 
zeitlich verzögert. 

Grundsätzlich kann durch die Sohlerosion des Rheines von langfristig 
fallenden Grundwasserständen ausgegangen werden. Bei Rheinhoch-
wasser kommt es jedoch zu einer Umkehr der Grundwasserfließrichtung 
und damit, wie vorstehend ausgeführt, zu einer Erhöhung der Grund-
wasserstände im Deichhinterland. 

Zu den Auswirkungen abgrabungsbedingter Änderungen des Grund-
wasserstandes in diesem Bereich wurde daher durch das Ingenieurbüro 
„Borchert + Lange“ eine entsprechende hydrologische Untersuchung 
durchgeführt. Danach sind infolge der Abgrabung bei Rheinhochwasser 
keine Überflutungen angrenzender Flächen zu befürchten. 

Das „Wasserparken" bzw. die Nutzung des hier zur Verfügung stehen-
den Retentionsraumes ist nur bis zu einer maximalen Stauhöhe von 
15,40 NHN im Bereich „Reeser Meer" und damit deutlich unterhalb der 
bereits in der Vergangenheit in diesem Bereich gemessenen Grund-
wasserhöchststände vorgesehen. Das Erreichen dieser Stauhöhe ist 
Auslöser für den Pumpbetrieb des Deichverbandes Bislich-
Landesgrenze. Unter diesen Voraussetzungen kann eine weitere rele-
vante Erhöhung bereits hoher Grundwasserstände bei Rheinhochwas-
ser ausgeschlossen werden. 

Bei den in Rede stehenden Starkregenereignissen im Juni 2016 handelt 
es sich um mehrere aufeinander folgende Niederschlagsereignisse mit 
einer extrem hohen Intensität auf einem räumlich eng begrenzten Ge-
biet. Die in diesem Gebiet angelegten Entwässerungsgräben wurden 
auch in der Vergangenheit nicht für die Ableitung derartig großer Was-
sermengen dimensioniert. Schäden an Gebäuden können dann durch 
Überflutung bzw. unkontrollierte Ableitung des Wassers entstehen. Das 
gilt im Übrigen auch für ein ordnungsgemäß installiertes Hausentwässe-
rungssystem. Auch hier können die anfallenden Wassermengen nicht 
mehr problemlos abgeleitet werden, da das System dafür in der Regel 
nicht ausgelegt wurde. 

 

Verschlechterungsverbot für die Grundwasserkörper nach WRRL 

Die chemische Wasserqualität des hier betroffenen Gewässers Haf-
fen‘sche Landwehr ist (ohne Berücksichtigung ubiquitärer Stoffe als 
vorhandene Hintergrundbelastung) als gut zu bewerten (Bewirtschaf-
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tungsplan 2016 - 2021). Darüber hinaus erfolgt eine Einleitung aus der 
Haffen‘schen Landwehr in die Abgrabungsgewässer nur bei Hochwas-
ser des Rheinstroms und ist daher die Ausnahme. 

Veränderungen der Seewasserqualität sind bisher nicht festgestellt 
worden und hierdurch auch generell nicht zu erwarten, so dass eine 
Verschlechterung des Grundwasserkörpers durch diese Einleitung 
ebenfalls nicht zu besorgen ist. 

 

Auswirkungen auf die Sicherheit der noch nicht sanierten Deichab-

schnitte 

Ein Grundwasserstand unterhalb der Geländeoberkante kann keinen 
Einfluss auf den über der Geländeoberkante befindlichen Deichkörper 
haben. Unabhängig davon, ob der Deichabschnitt bereist saniert wurde 
oder nicht. 

Es ist davon auszugehen, dass im nennenswerten Hochwasserfall des 
Rheins wesentlich stärkere Vernässungen und höhere wasserführende 
Schichten im Deichlagerbereich zu erwarten sind.  

Im Hochwasserfall werden alle Deichabschnitte regelmäßig kontrolliert. 
Bekannte Schwachstellen erfahren intensivere Überwachung in Zu-
sammenarbeit des Deichverbandes mit der Bezirksregierung Düsseldorf 
als Fachaufsichtsbehörde. Der in Ihrer Anfrage benannte Deichabschnitt 
erfordert aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse keine Intensivierung 
der Überwachung. 

 

Im Auftrag 

Gezeichnet 

Artur Bowkun 

 

 
Anlagen:   

- Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Regionalrat 
Düsseldorf 

- Abgrabungsgenehmigung/ Plangenehmigung vom 15. Aug. 1977, 
Az.: 51.2.2.02.21-64/73  

- Plangenehmigung für die 1. Erweiterung vom 31. Jan. 1983, Az.: 
51.2.7.02.21-24/81 
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